
Muster
Anmeldung   für die erstmalige Anmeldung einer Geschäftsanschrift oder die Änderung einer bereits eingetragenen Geschäftsanschrift bei Personenhandelsgesellschaften 
.....









Berlin, den...

...

.... Berlin

An das 

Amtsgericht Charlottenburg

Amtsgerichtsplatz

Berlin-Charlottenburg

HRA ___________

Zur Eintragung in das Handelsregister wird angemeldet
: 

1. Die in das Handelsregister einzutragende Geschäftsanschrift im Sinne des § 106 Abs. 2 Nr. 2 HGB lautet: …. 

2. Die in das Handelsregister einzutragende Geschäftsanschrift im Sinne des § 106 Abs. 2 Nr. 2 HGB hat sich geändert und lautet nunmehr: …. 

3. Gegenstand des Unternehmens ist  ……

Berlin, den 

………………………………………..

Beglaubigungsvermerk

Berlin, den ...

L.S.    ...., Notar
� Anmeldung durch sämtliche Gesellschafter, also sowohl ausscheidende als auch eintretende und die übrigen unveränderten Gesellschafter, ggf. von einzelnen Gesellschaftern in Vollmacht der übrigen.


� Die erstmalige Anmeldung der inländischen Geschäftsanschrift ist nach Art. 64 S. 2 EGHGB erforderlich, wenn die Gesellschaft vor dem 1.11.2008 eingetragen worden ist und noch keine Geschäftsanschrift angemeldet wurde.  


� Die Änderung einer bereits eingetragenen Geschäftsanschrift ist seit dem 1.11.2008 anmeldepflichtig, § 107 HGB






